
R
ec

ht

Von Peter Kalte
und Michael Wiesner

Vor dem Hintergrund der neuen DIN 176 er-
reichte die Gütestelle Honorar- und Vergabe-
recht (GHV) von einem Ingenieur, der ein

Gebäude plant und einen Ingenieurvertrag
hat, der sich in der Leistungsvereinbarung
an der HOAI orientiert, folgende Anfrage:
„In meinem Vertrag steht, dass ich bei mei-
nen Planungen die aktuell gültigen DIN-Nor-
men zu beachten habe. Der Auftraggeber for-

Was ist neu an 
der neuen DIN 276?
Die Honorierung der Kostenkontrolle gewinnt
immer mehr an Bedeutung

dert jetzt von mir eine kontinuierliche Kos-
tenkontrolle und Kostensteuerung nach DIN
276/2006. Muss ich das ohne zusätzlichen
Honoraranspruch erbringen?“

Folgende Antwort gab die GHV:
Die HOAI kennt in der Objektplanung drei
Kostenkontrollen als Grundleistung. 
• Die Kostenkontrolle am Ende der Leis-

tungsphase 3 (Entwurfsplanung), wo der
Planer die Kostenberechnung mit der Kos-
tenschätzung zu vergleichen hat, 

• am Ende der Phase 7 (Mitwirkung bei der
Vergabe), wo der Planer einen Vergleich des
Kostenanschlags (im Teil VII betitelt mit
„fortgeschriebene Kostenberechnung“) mit
der Kostenberechnung durchzuführen hat, 

• am Ende der Phase 8 (Objektüberwa-
chung), wo er die Kostenfeststellung mit
dem Kostenanschlag zu vergleichen hat. 

Die Fachplaner wirken in der Regel bei die-
sen Kostenkontrollen mit.

Fordert der Auftraggeber eine Kostenkon-
trolle und Kostensteuerung, wie sie in der
DIN 276/2006 in Kapitel 3.5 beschrieben ist,
handelt es sich um eine „Besondere Leis-
tung“ nach der Begriffsdefinition des § 2
Abs. 3 HOAI. Für die Honorierung sind die
Randbedingungen des § 5 Abs. 4 HOAI zu
beachten, wobei das wichtigste ist, dass das
Honorar schriftlich zu vereinbaren ist. 

Der Planer sollte sich nicht gegen die Leis-
tungserbringung wehren, sondern den Auf-
traggeber freundlich darauf hinweisen, dass
er gerne bereit und in der Lage sei, eine sol-
che Leistung zu erbringen, die HOAI als Ho-
norierungsvoraussetzung aber eine schrift-
liche Honorarvereinbarung verlange.

Als Orientierungshilfe für die Honorie-
rung kann die Empfehlung der AHO, nieder-
gelegt in Heft 9 („Projektmanagementleis-
tungen in der Bau- und Immobilienwirt-
schaft“) seiner Grünen Schriftenreihe (siehe
Seite 46) dienen. Es handelt sich nämlich um
Leistungen aus dem Leistungsbild der „Pro-
jektsteuerung“. das in der HOAI nicht defi-
niert ist.

Die DIN 276/2006 definiert auch
Leistungen des Auftraggebers
So definiert die DIN 276 in Kapitel 3.1, dass
die Kostenplanung auf der Grundlage von
Planungsvorgaben oder Kostenvorgaben
kontinuierlich und systematisch über alle
Phasen eines Bauprojektes durchzuführen ist
unter den Grundsätzen:
• Die Kosten sind durch Anpassung von
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Im November 2006 ist die DIN 276 neu herausgekommen. Sie fordert jetzt neue
Kostenermittlungen und eine kontinuierliche Kostenkontrolle. Da die zugehörigen
Leistungen Besondere Leistungen nach HOAI sind, ist vom Planer darauf zu achten,
dass er eine schriftliche Honorarvereinbarung trifft, sonst läuft er Gefahr, die Leis-
tung ohne Honorierung zu erbringen. Was sonst noch in der Praxis in dieser Hin-
sicht neu beachtet werden muss, erläutert der folgende Beitrag.
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� SCHRIFTLICH sollte der Ingenieur als Planer
die Bedingungen für die Kostenkontrolle und -
steuerung gemäß neuer DIN 276 vereinbaren –
und zwar zum Schutze aller immer!
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Qualitäten und Quantitäten einzuhalten;
• die Kosten sind bei definierten Qualitäten

und Quantitäten zu minimieren.
Weiter definiert die DIN 276 eine neue

Kostenermittlungsart, den „Kostenrahmen“
als Grundlage für die Entscheidung über die
Bedarfsplanung und zur Festlegung der „Kos-
tenvorgabe“.

Bereits der Begriff „Bedarfsplanung“
macht deutlich, dass es sich bei dieser Leis-
tung grundsätzlich um eine Leistung des
Auftraggebers vor Planungsbeginn, zum Bei-
spiel nach der in der Praxis noch immer
recht unbekannten DIN 18.205 (Bedarfspla-
nung im Bauwesen) handelt. 

Das heißt, wenn der Auftraggeber in ei-
nem laufenden Projekt die Bearbeitung der
Kostenkontrolle nach der neuen DIN 276
fordert, müsste er zumindest den Kostenrah-
men mit Qualitäten und Quantitäten bereits
definiert haben.

Weitere „Forderungen“
der DIN 276/2006
Die neue DIN definiert weitere umfangrei-
che Leistungen der Kostenkontrolle, bei-
spielsweise:
• Kapitel 3.2.2 – Festlegung der Kostenvor-

gabe:
Vor der Festlegung einer Kostenvorgabe
ist ihre Realisierbarkeit im Hinblick auf
die weiteren Planungsziele zu überprüfen.
Bei Festlegung einer Kostenvorgabe ist zu
bestimmen, ob sie als Kostenobergrenze
oder als Zielgröße für die Planung gilt.
Diese Vorgehensweise ist auch für eine
Fortschreibung der Kostenvorgabe – ins-
besondere auf Grund von Planungsände-
rungen – anzuwenden.

• Kapitel 3.3.9 – Kostenrisiken: In Kostener-
mittlungen sollten vorhersehbare Kosten-
risiken nach ihrer Art, ihrem Umfang und
ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit benannt
werden. Es sollten geeignete Maßnahmen
zur Reduzierung, Vermeidung, Überwäl-
zung und Steuerung von Kostenrisiken
aufgezeigt werden.

Der Planer sei darauf hingewiesen, dass dies
arbeitsintensive Leistungen sind!

Der Vertrag definiert 
die Leistungspflicht!

Dabei definiert nicht die DIN 276/2006, wer
die Leistung zu erbringen hat, sondern der
Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer. Wenn vertraglich nichts vereinbart
ist, ist der Auftragnehmer zunächst nicht
verpflichtet, diese Leistungen zu erbringen.
Vorsicht sei ihm allerdings angeraten, wenn
im Vertrag beispielsweise steht: „Alle Leis-
tungen nach DIN 276/2006“. Dann wird er
die Leistung erbringen müssen. Wenn dann
keine Regelungen für die Honorierung ge-
troffen sind, wird es ihm nur schwer gelin-
gen, nachträglich für diese „Besonderen Leis-
tungen“ eine schriftliche Honorarvereinba-
rung zu erwirken.

Nur am Rande sei darauf hingewiesen,
dass die Abgrenzung der anrechenbaren
Kosten in der HOAI durchgängig auf der
DIN 276/1981 beruht, also auf dem 25 Jahre
alten Vorvorgänger-Modell der jetzt neuen
Norm. Daran wird sich auch frühestens mit
der immer noch nicht absehbaren Novellie-
rung der HOAI etwas ändern.

Fazit:

Die DIN 276/2006 betont sehr viel stärker
als ihre Vorgängerin die Kostenkontrolle und
folgt damit der Rechtsprechung der letzten
Jahre, die ebenfalls den Kosten im Planungs-
prozess eine zunehmende Bedeutung zukom-
men lässt. Zur Konfliktvermeidung ist Auf-
traggebern und Auftragnehmern anzuraten,
im Vertrag die unterschiedlichen Leistungs-
anteile der Kostenkontrolle eindeutig zuzu-
ordnen und die Honorierung zu regeln. Nur
so gelingt es dem Auftraggeber, seine Ziele
konsequent zu realisieren und dem Auftrag-
nehmer, wirtschaftlich zu arbeiten. 
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